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DISPENSATIONSGESUCH 

 
Dieses Formular ist fristgerecht sowie vollständig ausgefüllt und unterschrieben der Klassenlehrperson 
abzugeben. Sie wird es, falls notwendig, der entsprechenden Bewilligungsinstanz weiterleiten. Nähere 
Angaben dazu finden Sie auf der Rückseite. Für jede Schülerin, jeden Schüler muss ein eigenes Dispen-
sationsgesuch geschrieben werden. 

 

Name/Vorname Eltern:  

Adresse:  

Telefonnummer:  

Schüler/in:  

Klasse:  

Klassenlehrperson:  

 
Art des Dispensationsgesuchs: 
(Bitte ankreuzen) 

 Dispensation vom Unterricht bis zu vier Halbtagen 
 

 Dispensation vom Unterricht zwischen fünf Halbtagen 
bis zu einer Woche 
 

 Dispensation vom Unterricht über eine Woche 
 

Dauer der Dispens: vom ................................................... (erster Tag) 
 
bis ......................................................(letzter Tag) 

 

 

Werden für dieselbe Dispens auch Gesuche an andere Lehrpersonen gestellt? ___________________ 

Wenn ja, Name Schüler/in und Klassenlehrperson: _____________________________________________ 

 

Dispensationsgrund (klar und ausführlich begründen, evtl. Begleitbrief beilegen) 

 

 

 

 

 

Schüler/innen, die vom Unterricht dispensiert werden, müssen den versäumten Unterrichtsstoff in 
eigener Verantwortung in der Freizeit nachholen. Die Lernziele sind gleichzeitig mit der Klasse zu 
erreichen, versäumte Prüfungen müssen nachgeholt werden. Es besteht kein Anrecht auf Nachhi l-
feunterricht, die Lehrpersonen stellen auf Wunsch Arbeitsblätter und Aufgaben zur Verfügung. 
 
Wir bestätigen, die oben aufgeführte Regelung sowie die gesetzlichen Grundlagen auf der Rück-
seite gelesen zu haben und sind uns der Folgen bei deren Nichtbeachtung bewusst. 
 
Ort und Datum: Unterschrift: 
 
 
____________________________________ _______________________________________________ 
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ABWESENHEITS- UND DISPENSATIONSREGELUNG  

 
Dispensationen vom Unterricht 
 
1  Schüler können auf begründetes Gesuch der 
Eltern hin vom Unterricht ganz oder teilweise 
dispensiert werden. 
2  Für Dispensationen vom Unterricht ist bis zu 
maximal vier Halbtagen die Klassenlehrper-
son, von fünf Halbtagen bis zu einer Woche 
die Schulhausleitung und für längere Dispen-
sationen der Prorektor, die Prorektorin bzw. 
der Rektor, die Rektorin (Heilpädagogische 
Schule) zuständig.  
 

Widerhandlungen 
 
3 Eltern, die ein Kind vorsätzlich oder fahrläs-
sig nicht zum Schulbesuch anhalten (§ 87 Abs. 
1 Bst. b des Schulgesetzes), werden mit Busse 
bestraft (§ 8 des Polizeistrafgesetzes). 
 
 
 
 
 
 

Übersicht und Zuständigkeiten 
 
Grundsätzlich gilt für alle Schüler/innen die Schulpflicht, Dispensationen sind Ausnahmefälle! 
 
Bei ausreichender Begründung können Schüler/innen mit dem Formular Dispensationsgesuch fol-
gendermassen vom Unterricht dispensiert werden: 
 

Dauer der Abwesenheit Bewilligung durch Gesuchsabgabe 

vier Halbtage Klassenlehrperson eine Woche im Voraus 

fünf Halbtage bis eine Woche Schulhausleitung einen Monat im Voraus 

über eine Woche Prorektor bzw. Rektor zwei Monate im Voraus 

 
 
Eingang des Gesuchs bei der Klassenlehrperson: _______________________________________________ 
 
Bewilligung Dispensationsgesuch durch Klassenlehrperson, Schulhausleitung oder Prorektorat:  
 

Kriterien Entscheid Begründung bei Ablehnung Datum, Unterschrift 
 

 Fristgerechte Einreichung 
    des Gesuchs 
 

 Bisherige Dispensationen 
    (Anzahl) ____ 
 

 Gesuch ist ausreichend 
    begründet 

 

 

Klassenlehrperson 
 
 genehmigt 
 

 abgelehnt 

 

 

 

 

 Gesuch fünf Halbtage bis 
    eine Woche 

 

 
 Weiterleitung an 
  Schulhausleitung 
 

 

 

 Fristgerechte Einreichung 
    des Gesuchs 
 

 Klassenlehrperson unter- 
    stützt das Gesuch 
 

 Gesuch ist ausreichend 
    begründet 
 

 

Schulhausleitung 
 
 genehmigt 
 

 abgelehnt 

 

 

 

 

 Gesuch über eine Woche 
 

 

 Weiterleitung an 
  Prorektorat 
 

 

 

 


